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Publizierende Stelle 
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Mutation Suter & Kocher Immobilien AG, Ittigen

Suter & Kocher Immobilien AG 
Schermenwaldstrasse 10 
3063 Ittigen 

Suter & Kocher Immobilien AG, in Ittigen, CHE-396.498.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 
205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004621). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven 
der ImmoRiva AG, in Ittigen (CHE-364.794.640), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2022 
und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 6'156.20 und Passiven (Fremdkapital) von 
CHF 186'398.01, d. h. ein Passivenüberschuss von CHF 180'241.81, gehen auf die 
übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen 
Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares 
Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die 
übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet 
weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der 
Aktiven und Passiven der Suter Management GmbH, in Köniz (CHE-312.645.079), gemäss 
Fusionsvertrag vom 07.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'309.80 
und Passiven (Fremdkapital) von CHF 700.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft 
über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die 
übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der 
Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der 
übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine 
Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der AbaVis Media 
GmbH, in Selzach (CHE-403.568.144), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2022 und Bilanz 
per 31.12.2021. Aktiven von CHF 62'865.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 
59'448.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der 
zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei 
verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da dieselben Aktionäre bzw. 
Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten 
Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung 
statt. 
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